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Einladung zur ausserordentl ichen Urversammlung 
 
 
Datum: Mittwoch, 20. März 2024 
Zeit: 19.30 Uhr 
Ort: Aula OS, Raron 
 

 

Wir freuen uns, Sie zu einer ausserordentlichen Urversammlung einzuladen. 
 
 

Traktanden: 
 

1. Begrüssung 

2. Wahl der Stimmenzähler 

3. Protokoll der Urversammlung vom 29. November 2023 

4. Antrag und Beschlussfassung über Projekte, die gemäss Art. 17 GG  

in der Kompetenz der Urversammlung liegen:  

 4.1 Verpflichtungskredit Projekt «gerapark» 

 4.2 Verpflichtungskredit Planung Neubau Turnhalle und Kindergarten 

5. Verschiedenes 
 

Die Unterlagen zur Urversammlung liegen während der gesetzlichen Frist von 20 Tagen vor der 
Urversammlung öffentlich zur Einsicht auf und können während den Schalteröffnungszeiten auf 
der Gemeindekanzlei eingesehen werden. Zudem ist das Protokoll der letzten Urversammlung 
auf unserer Website www.raron.ch aufgeschaltet. 
 
Wir laden Sie herzlich zur Teilnahme an der ausserordentlichen Urversammlung ein und bedan-
ken uns für Ihre Unterstützung und Versammlungsteilnahme.  
 
 
Raron, im Februar 2024 
 
EINWOHNERGEMEINDE RARON 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.raron.ch/
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Vorwort des Gemeindepräsidenten 
 
„Reden über Probleme lässt die Probleme wachsen.- 

  Reden über Lösungen lässt die Lösungen wachsen.“  

  (Steve de Shazer) 

 

 

Liebe Rarnerinnen und Rarner; liebe St. Germanerinnen und St. Germaner 
 
Im Namen des Gemeinderates und der Verwaltung lade ich Sie ganz herzlich ein, an der  
kommenden ausserordentlichen Urversammlung vom 20. März 2024 teilzunehmen.  

Warum beruft der Gemeinderat von Raron eine ausserordentliche Urversammlung ein? Um bei der 
Planung der beiden Projekte vorwärtszukommen, werden wir Ihnen folgende Projekte präsentieren 
und zur Genehmigung unterbreiten.  

Verpflichtungskredit für das Projekt ‘gerapark’: Der Gemeinderat freut sich, Ihnen das Nut-
zungs- und Gestaltungskonzept für den Deckel des gedeckten Einschnitts der Autobahn in Raron 
zu unterbreiten. Der Rahmenplan „raronplus“ von 2022 zeigte die Möglichkeit und den Mehrwert 
eines grosszügigen öffentlichen Grünraums für vielfältige Nutzungen an diesem hervorragend  
erreichbaren Standort auf. Das Nutzungs- und Gestaltungskonzept hat er sich zum Ziel gesetzt, 
Raron in den kommenden Jahren qualitätsvoll, angemessen und nachhaltig weiterzuentwickeln.  
 
Verpflichtungskredit zur Planung eines Neubaus einer Turnhalle mit Kindergarten: Die  
Gemeinde Raron wächst und demzufolge steigen die Schülerzahlen und auch die Bedürfnisse 
nach nutzbaren Räumlichkeiten. Derzeit haben wir ein Angebotsdefizit bei den Räumlichkeiten  
zum Turnen (Schule und Vereine) und auch der Kindergarten ist in die Jahre gekommen und muss 
ersetzt werden. Mit dem Neubau einer Turnhalle mit Kindergarten gemäss dem Siegerprojekt des 
Schulhauswettbewerbes will man den künftigen Anforderungen gerecht werden. 

** 

Der Gemeinderat ist sich bewusst, dass mit diesen Generationenprojekten grosse finanzielle  
Belastungen anstehen, jedoch ist nun der Zeitpunkt für die Realisierung dieser Grossprojekt  
gekommen. Geschätzte Einwohnerinnen, geschätzte Einwohner: Vielen Dank für Ihr Interesse an 
diesen Fragen! Wir sehen uns an der a.o. Urversammlung am 20. März 2024 in der Aula der OS 
Raron.  

 

Reinhard Imboden  
Gemeindepräsident 
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Traktandum 4 / Projekte in der Kompetenz der Urversammlung (Art. 17 GG) 
 
4.1 Verpflichtungskredit Projekt «gerapark» 
 
Ausgangslage 
Der Deckel des gedeckten Abschnitts in Raron (Gera) der A9 an der Schnittstelle zwischen den bei-
den Ortsteilen Raron und Turtig sowie in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof bietet für die Gemeinde 
Raron eine wertvolle Chance. Der Rahmenplan von «raronplus» von 2022 verdeutlichte die Möglich-
keit und den Mehrwert eines grosszügigen öffentlichen Grünraums für vielfältige Nutzungen. Die fol-
gende Abbildung visualisiert den betroffenen Perimeter des geraparks. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vorgehen 
Am 25. April 2023 hat der Gemeinderat die Planergemeinschaft «Güller Güller architecture urba-
nism» sowie «extra Landschaftsarchitekten AG» mit der Planung der Gestaltung des gedeckten Ab-
schnitts («gerapark») beauftragt. Anfang Juni wurden die Mitglieder der Arbeitsgruppe «gerapark» 
vom Gemeinderat ernannt. Diese Arbeitsgruppe für das Nutzungs- und Gestaltungskonzept traf sich 
zu drei Arbeitssitzungen unter Beteiligung von Fachleuten und der Bevölkerung. 
 
Nutzungskonzept 
Ausgehend vom Nutzungskonzept und den Überlegungen zur schrittweisen Umsetzung von Nutzun-
gen gemäss den Bedürfnissen der Bevölkerung ergeben sich folgende Anforderungen an die Ge-
staltung des «geraparks»: 
 

− Gestaltung: Die Gestaltung ist aufwärtskompatibel anzulegen, das heisst so, dass zusätzli-
che Nutzungen in Zukunft möglich sind. Sie soll soll reversibel und naturnah sein. 

− Wegsystem: Dieses bildet den strukturierenden Rahmen des Parks. Die Bahnhofstrasse, die 
Nord-Süd-Verbindung zwischen Raron und Turtig für den Langsamverkehr und die rote 
Meile, die in Ost-West-Richtung durch den gerapark verläuft, sind grosszügig angelegt und 
dienen als Hauptverbindungen. 

− Kernbereich: Im Kernbereich werden die für die breite Bevölkerung wichtigen Nutzungen 
konzentriert. Dazu gehören z.B. Spielplätze, Grillstellen, Eventplätze usw. Auf dem Bahnhof-
platz wird ein effizienter, flächensparender und von allen Seiten her gut zugänglicher Knoten 
des öffentlichen Verkehrs organisiert. 

− Sportnutzung: Sportliche Aktivitäten finden vorwiegend im östlichen Teil des Parks statt – in 
einem Sport- und Freizeitcluster zusammen mit der Eishalle und einem möglicherweise ver-
legten Fussballfeld. Diese Zone ist gut für den Langsamverkehr erschlossen und Parkie-
rungsmöglichkeiten können in der Nähe der Eishalle koordiniert werden. 
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− Freiflächen: Verschiedene Nutzungsbereiche mit unterschiedlichen Grössen bleiben frei für 
zukünftige, noch zu definierende Nutzungen.  

− Bepflanzung: Entlang des Bahndamms ist eine dichte Bepflanzung vorgesehen, während der 
Hauptteil des Parks locker mit Bäumen bepflanzt wird, um Schatten und Überblick zu ge-
währleisten und die Sicherheit für die Nutzer zu erhöhen. Kleine Bereiche umgeben von 
Wegstücken werden als Blumenfelder gestaltet, um Farbtupfer im Park zu setzen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kosten: 
Kommissionspräsident Jörg Schwestermann stellt die erarbeiteten Ergebnisse mit folgenden Grob-
kosten vor:  
 
Grundinfrastruktur 
 Wege, Werkleitungen und Bäume Park CHF 2'300'000.00 
Ausstattung 
 Spielewiesen, Blumenfelder, Grillstellen, Spielplatz,  
 Beachvolleyball, Platz für Jugendliche, Entsorgungsstelle CHF 1‘200’000.00
    
 
Total Umgebungsarbeiten Brutto, exkl. MwSt.  CHF  3’500’000.00  
 
 
ANTRAG AN DIE URVERSAMMLUNG: 
Der Gemeinderat hat den Rahmenkredit zum Projekt «gerapark» an seiner Sitzung vom  
4. Dezember 2023 zur Kenntnis genommen und zu Handen der Urversammlung weitergeleitet.  
 
Die Urversammlung soll diesen Antrag um Kreditgewährung (Verpflichtungskredit für die  
nächsten ca. 10 bis 15 Jahre) für das Projekt «gerapark» beim Bahnhof in Raron über insgesamt 
Brutto 3.5 Mio. Franken genehmigen.  
 
Auskünfte sowie Detailinformationen zu diesem Sachgeschäft erhalten Sie bei Departementsvorste-
her Jörg Schwestermann, Tel. 079 473 00 26. 
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Traktandum 4 / Projekte in der Kompetenz der Urversammlung (Art. 17 GG) 
 
4.2 Verpflichtungskredit Planung Neubau Turnhalle und Kindergarten 
 
Zur Planung und Realisierung:  
 

Nach mehr als zweijähriger Vorlaufzeit für den offenen Architekturwettbewerb für die Erweiterung 
und den Umbau der Primar- und Regionalschule Raron konnte am 14. September 2023 den Ein-
wohnern von Raron die Resultate des Wettbewerbs präsentiert werden. 15 Projektteams hatten ein 
Projekt eingereicht. Als Sieger des Wettbewerbs konnten die Gemeindeverantwortlichen das Projekt 
«CAMILLE» des Architektenteams ARGE Valentin Surber Architektur GmbH, St. Gallen und 
Studio Knaus, Zürich präsentiert werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Abb.: Modell Projektwettbewerb ‘CAMILLE’ 

 
Die Jury des Architekturwettbewerbs hat einstimmig dieses Projekt der Einwohnergemeinde  
Raron zur Weiterbearbeitung empfohlen.  
 
Die vom Gemeinderat ernannte Baukommission hat in Zusammenarbeit mit den Architekten die  
weiteren Etappen für die Realisierung und Umsetzung des Projektes erarbeitet. Das ausgewählte 
Projekt gibt der Gemeinde die Möglichkeit die Umsetzung in mehreren Etappen zu realisieren.  
 
In einer 1. Etappe soll die neue Turnhalle mit den zwei Kindergärten geplant und gebaut werden. 
Zeitgleich soll bei der Etappe 2a der Umbau und die Aufstockung der Orientierungsschule für das 
Erlangen einer Baubewilligung durch den Kanton geplant werden. 
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Die Vergabe der Planungsarbeiten der Etappen 1 und 2a an die Architekten und Fachplaner bedarf 
es, um den vorgegebenen Terminplan der Baukommission einzuhalten. 
 
Zum voraussichtlichen Terminplan (grober Terminplan weiteres Vorgehen 2024 - 2031):  
 

 Verpflichtungskredit über CHF 700'000 für Planungsarbeiten 20. März 2024 
 

 Volksentscheid für das Gesamtprojekt (UV-Beschluss) Frühjahr 2025 
 

 Einreichung Baueingabe beim Kanton April 2025 
 

 Baufreigabe  Frühjahr 2026 
 

 Baustart Neubau Turnhalle und Kindergarten Frühjahr 2026 
 

 Fertigstellung Neubau Turnhalle und Kindergarten Sommer 2027 
 

 Etappenweise Realisierung der weiteren Projektteile  ab Sommer 2028 
 
 
Zum Kreditbeschluss für die Planungsarbeiten 2024 
 

Die geplanten Kosten der Planung für den Neubau der Turnhalle und des Kindergartens (Etappe 1) 
und für die Berechnung der Gesamtprojektkosten (Vorbereitung für Volksentscheid / Urversamm-
lungsentscheid / Etappe 2a) im laufenden Jahr 2024 präsentieren sich wie folgt: 
 

- Architektur (Surber Knaus) 
- Fachplaner Bauingenieur 
- Fachplaner Holzbauingenieur 
- Fachplaner Elektro 
- Fachplaner HKL 
- Fachplaner Sanitär 
- Fachplaner Bauphysik / Akustik 
- Fachplaner Brandschutz 
- Fachplaner Geologie 
- Fachplaner Geometer / Gebäudeaufnahmen 
- Fachplaner Schadstoffuntersuchungen 

TOTAL KOSTEN Planungsarbeiten Etappen 1 & 2a  CHF 700'000.00 
 
ANTRAG AN DIE URVERSAMMLUNG: 
Der Gemeinderat hat die Rahmenbedingungen für den Verpflichtungskredit für die Planung der  
beiden Etappen 1 und 2a an seinen Sitzungen vom 12. und 26. Februar 2024 wohlwollend zur 
Kenntnis genommen und zu Handen der Urversammlung weitergeleitet.  
 
Die Urversammlung soll diesen Antrag um Kreditgewährung (Verpflichtungskredit) für die Planung 
der ersten Etappen über insgesamt Brutto CHF 700'000.00 genehmigen.  
 
Auskünfte sowie Detailinformationen zu diesem Sachgeschäft erhalten Sie bei Departements- 
vorsteher Aaron Imboden, Tel. 079 473 00 26. 
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